
und Nichtjuristen reden, die doch nur unfähig und Sta
tisten seien, denen man die Aufgaben der Rechtspre
chung nicht anvertrauen könne.

In der Deutschen Demokratischen Republik haben 
sich unsere Schöffen zu einer aktiven und starken Kraft 
dm Leben der Justiz unserer Arbeiter-und-Bauern- 
Macht entwickelt und maßgebenden Einfluß auf eine 
richtige und vom Volke verstandene, ihm dienende 
Rechtsprechung genommen, und wenn1 in dem Referat 
auf dem 33. Plenum die Feststellung getroffen wurde, 
daß unsere Richter und Staatsanwälte in ihrer Recht
sprechung einen richtigen Weg gegangen sind, dann ver
dient in diesem Zusammenhang die verantwortungs
bewußte Arbeit der Schöffen besondere Erwähnung.

Die Erkenntnis der Zusammenhänge und der Bedeu
tung der Schöffenwahl muß und wird Anlaß sein, ihre 
Vorbereitung mit Gründlichkeit und Sorgfalt, mit 
Initiative und Begeisterung in die Hand zu nehmen. 
Hierfür sind durch die Anordnung des Ministers der 
Justiz, durch die Anleitung, die der Minister der Justiz, 
der Minister des Innern und der Staatssekretär für die 
Angelegenheiten der örtlichen Räte für alle beteiligten 
Organe der Staatsmacht herausgegeben haben, und durch 
die Bildung des Zentralen Wahlausschusses und seines 
Wahlbüros wichtige organisatorische Voraussetzungen 
geschaffen. Auch der Bundesvorstand des FDGB und 
das Präsidium des Nationalrats der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland haben wichtige Maß
nahmen zur guten Anleitung der Gewerkschaftsleitun
gen und der Kreisausschüsse und Wirkungsbereichs
ausschüsse der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland getroffen. Auf diese Weise wurden die 
Lehren aus den Erfahrungen der Schöffenwahl aus dem 
Jahre 1955 gezogen, die bekanntlich in vielen Orten und 
Betrieben eine nicht genügende Unterstützung durch 
Betriebsgewerkschaftsleitungen und Wirkungsbereichs- 
ausschüsse der Nationalen Front fand. Zugleich mit die
sen Maßnahmen ist die Aufmerksamkeit der Nationalen 
Front und der Gewerkschaften auf die Erfahrungen bei 
den Schöffenwahlen 1955 gelenkt und für die Wahlen 
i958 eine Verbesserung in der Richtung gefordert, mehr 
Arbeiter aus der Produktion, mehr werktätige Bauern 
und auch mehr Frauen zu Schöffen zu wählen.

Wenn diese Zeilen erscheinen, sind die Vorbereitun
gen der Schöffenwahlen bereits im vollen Gange. Die 
Bildung der Wahlausschüsse in den Bezirken und Krei
sen muß abgeschlossen sein und ihre praktische Arbeit 
begonnen haben. Die demokratischen Parteien und 
Massenorganisationen werden in Verbindung mit 
Schöffenaktivs und -kollektivs bereits das Gespräch 
über die Auswahl der Kandidaten für die Schöffenwahl 
begonnen haben, und es wird sich hierbei zeigen, auf 
welch große Anzahl bereits bewährter Schöffen aus der 
Wahl 1955 sich die Schöffenwahl 1958 stützen kann. 
Schon jetzt können wir feststellen, welch lebendige und 
gute Arbeit in den Bezirken und Kreisen zur Vorberei
tung der Schöffenwahl geleistet wird.

Bereits die Auswertung der ersten Erfahrungen zeigt 
uns viele gute Beispiele dafür, daß neue Wege gesucht 
werden. Zum anderen gibt es wiederum Hinweise auf 
Mängel in der Arbeit. Es scheint uns besonders bemer
kenswert, daß die Justizverwaltungsstellen in zahl
reichen Bezirken, insbesondere in Frankfurt (Oder) und 
Rostock im Ergebnis des durchgeführten Seminars gute 
Mäßnahmepläne ausgearbeitet haben. Wertvoll erschei
nen uns auch solche Maßnahmepläne im Kreismaß
stabe, und man darf auf die in dieser Beziehung inter
essante Arbeit des Kreisgerichts Mühlhausen verweisen. 
Das Wahlbüro des Zentralen Wahlausschusses wird in 
dem von ihm herausgegebenen Informationsblatt für 
die Schöffenwahl 1958 solche Beispiele den Wahlaus
schüssen in den Bezirken und Kreisen bekanntmachen, 
wie es andererseits auch auf Mängel und fehlerhafte 
Verfahrensweise schnell aufmerksam machen wird.

Wenn wir die bisherigen Berichte und das Ergebnis 
der Instruktionen zu den Vorbereitungen der Schöffen
wahlen betrachten, so möchten wir jenen Feststellungen 
besondere Aufmerksamkeit widmen, die zeigen, daß in 
vielen Kreisen die prinzipielle Bedeutung des § 8 des 
Gesetzes über die örtlichen Organe der Staatsmacht be
reits erkannt ist und vielfältige Überlegungen ange
stellt und Maßnahmen eingeleitet werden, um die Zu

sammenarbeit mit den Justizorganen und Volksvertre
tungen im Zusammenhang mit der Schöffenwahl zu 
entwickeln. Die Heranziehung der Vorsitzenden der 
ständigen Kommissionen zu den Sitzungen des Wahl
ausschusses, wie sie in mehreren Bezirken und auch in 
Berlin begonnen hat, ist zu begrüßen. Noch bemerkens
werter scheint uns das Bemühen des KrG Weimar zu 
sein, das dahin geht, die Stadtverordneten, und zwar 
in ihren Wahlbezirken und Wirkungsbereichen, in 
denen sie wohnen und die Bevölkerung kennen, in die 
Unterstützung der Schöffen wahlarbeit einzubeziehen. 
Die Verbindung zu der Ständigen Kommission für 
innere Angelegenheiten, Volkspolizei und Justiz ist 
nicht nur für die Vorbereitung und Durchführung der 
öffentlichen Berichterstattung vor der Volksvertretung 
wichtig. Die Ständige Kommission kann, worauf eben
falls Weimar hinweist, eine wichtige Arbeit in der 
Richtung leisten, daß sie jeden Stadtverordneten davon 
überzeugt und dafür gewinnt, die Durchführung der 
Schöffenwahl zu unterstützen. Wichtig erscheinen uns 
auch alle Bemühungen um die weitere Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen dem Schöffenaktiv und der 
Ständigen Kommission für innere Angelegenheiten, 
Volkspolizei und Justiz und die Zusammenarbeit mit 
deren Aktivmitgliedern.

Über allen zweifellos wichtigen und für das gute 
Gelingen unerläßlichen organisatorischen Fragen müs
sen die Wahlausschüsse, unsere Gerichte und die demo
kratischen Parteien und Massenorganisationen natür
lich ihr Hauptaugenmerk darauf richten, daß in Ver
bindung mit den Schöffenwahlen eine große ideologisch
politische Aufklärung und Erziehungsarbeit entwickelt 
wird und daß in den Aussprachen mit der Bevölkerung 
in den öffentlichen Berichterstattungen, in Betrieben 
und Wohngebieten sowie vor den Volksvertretungen die 
politischen Hauptfragen in Verbindung mit den Fragen 
unseres Rechts und der Aufgabe der Rechtsprechung be
handelt werden.

Für jeden Mitarbeiter der Gerichte und Staatsanwalt-' 
schäften muß es eine selbstverständliche Verpflichtung 
sein, sich mit Initiative und ständiger Bereitschaft für' 
die Arbeit zu den Schöffenwahlen einzusetzen. Die Vor
bereitung und Durchführung der Schöffenwahlen darf 
nirgends und zu keiner Zeit eine Ressortangelegenheit 
sein, sondern es muß sich das ganze Gericht, alle Mit
arbeiter als ein lebendiges Kollektiv für die Arbeit ver
antwortlich fühlen. Wir sind dessen gewiß, daß unsere 
Kollegen mit der gleichen Begeisterung an diese neue 
Aufgabe herangehen, mit der sie sich bei den Wahlen 
zu den örtlichen Organen der Staatsmacht und in der 
jüngsten Zeit bei der Notenumtauschaktion eingesetzt 
haben.

Indessen darf sich die Mitarbeit nicht auf diese Arbei
ten, die wir als Funktionäre der Justizorgane leisten, 
beschränken. Jeder Mitarbeiter unserer Justizorgane, 
und das gleiche gilt natürlich in entsprechender Weise 
für die Mitarbeiter der anderen staatlichen- Organe, 
sollte auch seine Aufgabe beachten, die er als Bürger 
unseres Staates — gleich wie jeder andere Bürger — zu 
erfüllen hat. Das bedeutet, daß unsere Kollegen sich über 
ihre Arbeit für die Schöffenwahl, die ihre Dienststelle 
leistet, hinaus auch in ihrem Ort und Wohngebiet, in dem 
sie leben und wohnen, um die Vorbereitung und Durch
führung der Schöffenwahlen kümmern und sich nach 
Kräften daran beteiligen. So werden unsere Mitarbeiter 
aus den Gerichten und Staatsanwaltschaften eine wich
tige Aufgabe darin sehen, z. B. in Wählervertreter
konferenzen oder in den vorbereitenden Hausversamm
lungen mitzuwirken und sich mit Ausführungen über 
unser Recht und die Aufgaben der Schöffenwahl an der 
Diskussion zu beteiligen. Auch in der Unterstützung der 
Wirkungsbereichsausschüsse der Nationalen Front in 
ihrem Wohngebiet finden sie ein wichtiges Betätigungs
feld und nicht zuletzt werden Richter und Staatsanwälte 
sowie unsere Schöffen in der örtlichen Presse, in Berlin 
z. B. -auch in den Stadtbezirkszeitungen', ferner in Be
triebszeitungen und an Wandzeitungen zu den Schöffen
wahlen und den Aufgaben des Rechts und der Gerichte 
Beiträge veröffentlichen können.

Der Beginn unserer Vorbereitung für die gute Durch
führung der nächsten Schöffenwahlen fällt in jene Tage 
und Wochen, in denen die Werktätigen auch in unserer 
Republik zum festlichen Gedenken des Tages der Gro-
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